
Anmeldung zum Besuch der Klassenstufe 7 (Nur für Neuaufnahmen!) 

Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“, Wismar  

Hiermit melden wir unsere Tochter/ unseren Sohn zum Besuch der Klassenstufe 7 im 
Schuljahr 2024/25 an. 

Name: ………………………. Vorname: ………………………..    Geb.-datum: ……….. 
Geschlecht:   männlich   weiblich   
Adresse: ……………………………………………………………………………………….. 

Bisher besuchte Schule: …………………………..……………………….. Klasse: …….. 

Eltern   Name, Vorname (Mutter): …………………………………………………… 

  Name, Vorname (Vater): …………………………………………………….. 

Adresse (falls abweichend vom Kind): …………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………..……… E-Mail: …………………………..……… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen: 
Unsere Tochter/ unser Sohn soll in der 7. Klasse folgenden Bildungsgang besuchen: 

o gymnasialer Bildungsgang 
o Bildungsgang, der zur Mittleren Reife/ Berufsreife führt 

Unsere Tochter/ unser Sohn soll im Schuljahr 2024/2025 an folgendem 
Unterrichtsfach teilnehmen: 

o evangelische Religion 
o katholische Religion (Unterricht außerhalb der Schule) 
o Philosophieren mit Kindern 

Unsere Tochter/ unser Sohn soll folgende zweite Fremdsprache erlernen: 
o Französisch oder 
o Spanisch oder 
o keine zweite Fremdsprache (sondern Unterricht in zwei Wahlpflichtfächern)  

Bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass die zweite Fremdsprache für den 
gymnasialen Bildungsgang ab Jahrgangsstufe 7 verpflichtend zu belegen ist. 

Für unsere Tochter/ unseren Sohn liegen folgende Förderbedarfe laut 
Feststellungsbescheid vor:  

LRS  Dyskalkulie  Lernen    emotional-soziale Entwicklung 

sonstiges: … 

 

……………………………….  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 
 
Die Anmeldung senden Sie bitte per Post an die Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“, 
Erich-Weinert-Promenade 6, 23966 Wismar oder per E-Mail an sek@igs-wismar.de 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Überschreitung der Aufnahmekapazität eine Zusage nicht möglich 
ist. 


